
Bekanntmachung der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter  

unter Auslegung der neuen Vertreterliste im Anschluss an die ordentliche Wahl  

zur Vertreterversammlung der Volksbank im Münsterland eG 

 

Die ordentliche Wahl zur Vertreterversammlung der Volksbank im Münsterland eG wurde im 
Zeitraum vom 23. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 durchgeführt. Die Stimmabgabe 
war vom 08. Oktober 2025, 00:00 Uhr bis zum 23. Oktober 2025, 18:00 Uhr durch Online-
Vertreterwahl oder im Wahlraum mittels elektronischem Stimmzettel möglich. Am Abend des 
23. Oktobers 2025 kam der Wahlausschuss zur Feststellung des Wahlergebnisses zusammen. Im 
Anschluss an diese Sitzung wurden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter, sowie 
diejenigen Mitglieder, die in das Ersatzvertreteramt gewählt wurden, durch den Vorsitzenden 
und die stellvertretenden Vorsitzenden des Wahlausschusses über ihre Wahl benachrichtigt.  

 

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden des Wahlausschusses sind am 24. 
November 2025 mit Ablauf der in der Mitteilung an die Gewählten gesetzten Frist zur Ablehnung 
der Wahl bis zum 14. November 2025 zusammengekommen und haben festgestellt, wer die 
Wahl als Vertreter und Ersatzvertreter angenommen hat. Die Feststellung umfasst ebenso das 
ordnungsgemäße Zustandekommen der Vertreterversammlung zum 15. November mit Annahme 
der Wahl von mindestens 50 Vertretern.  

 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass die Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter 
gemäß § 43a Abs. 6 des Genossenschaftsgesetzes ab heute für die Dauer von zwei Wochen 
während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Volksbank im Münsterland 
eG und ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme für die Mitglieder ausliegt. Jedes Mitglied der 
Genossenschaft kann jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter 
verlangen. 

 

Münster, 24. November 2025 

Volksbank im Münsterland eG 

Für den Wahlausschuss 

 

 

 

Thomas Schmidt Jürgen Feistmann Andreas Hartmann  
   
Vorsitzender des 
Wahlausschusses 

Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Wahlausschusses 

Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Wahlausschusses 

 

 


